
* Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 96 €. Für das Halten eines Kampfhundes gem. § 5 Abs. 3 Hundesteuersatzung oder eines dauerhaft gefährlichen 
   Hundes gem. § 5 Abs. 4 Hundesteuersatzung beträgt der Steuersatz abweichend von Satz 1  960 €.Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so 
   erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 192 €, für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf 1.200 €. 
  Abs. 3) Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere Bullterrier, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander 
   oder mit anderen Hunden sowie Bullmastiff, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Mastiff  
   und Tosa Inu. 

 
 
 

08 125 057         Gemeinde Lehrensteinsfeld 
 

Hundesteuer  
 

 
 Anmeldung      Buchungsschlüssel  001                                      
 Änderung         Buchungsschlüssel  002                                                   Buchungszeichen: ________________________ 
 
Anschrift der Hundehalter 
 
____________________________________________________________________________ 
Familienname, Vorname 
 

_______________________________________________________Tel.:__________________ 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
 

Hiermit melde ich meine(n) Hund(e) mit Wirkung vom ________________ an: 
 

Hinweis: Die Hundehaltung beginnt frühestens mit Ablauf des Kalendermonats in dem der  
Hund 3 Monate alt wird. 
 

Der/Die Hund(e): 
 
Hunderassen: _________________________________________________________________ 
                  bei Mischlingen bitte genaue Beschreibung angeben 
 

 es handelt sich um einen Kampfhund oder dauerhaft gefährlichen Hund* 
 
 Farbe: _______________________________ Größe: ________________ 
 
Geschlecht: ___________________________ Alter:    ________________ 
 
Anzahl:                                  Ersthund                             Ber. Art  01 

 

                                        Weitere Hunde                 Ber. Art  02 

 

                                        Steuerfreie Hunde            Ber. Art  03 

 

                                        Zwinger                                         Ber.  Art  05 

 

                                        Hundehandel                            Ber.  Art  06 
 
 
Haushaltssituation:             alleine                         mehrere Personen in einem Haushalt 

 
                                                                           _____________________________________________ 
                                                                            Angaben zu Personen (Name, Vorname) 

 
 

Lehrensteinsfeld, den_____________________ ________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
 

 
Die Hundesteuermarke Nr. _________ wurde ausgehändigt. ________________________ 
  Unterschrift Sachbearbeiter 
 

Hundesteuerakte: 



* Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 96 €. Für das Halten eines Kampfhundes gem. § 5 Abs. 3 Hundesteuersatzung oder eines dauerhaft gefährlichen 
   Hundes gem. § 5 Abs. 4 Hundesteuersatzung beträgt der Steuersatz abweichend von Satz 1  960 €.Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so 
   erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 192 €, für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund auf 1.200 €. 
  Abs. 3) Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere Bullterrier, Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander 
   oder mit anderen Hunden sowie Bullmastiff, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Mastiff  
   und Tosa Inu. 

Information für Hundehalter 
 
Hundesteuer: 
Die Gemeinde Lehrensteinsfeld erhebt auf Grundlage ihrer derzeit gültigen 
Hundesteuersatzung eine Aufwandssteuer. Besteuert wird die Hundehaltung an sich. Die 
Hundesteuer dient nicht zur Deckung der Kosten für die öffentliche Reinigung. 
 
 
Steuerpflicht: 
Steuerpflichtig ist, wer einen über drei Monate alten Hund hält.  
 
Anmeldung: 
Wer im Gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund hält, hat dies innerhalb eines 
Monats nach dem Beginn der Haltung oder nachdem der Hund das steuerbare Alter 
erreicht hat, schriftlich anzuzeigen.  
 
Sämtliche im Haushalt gehaltene Hunde sind anzumelden. 
 
Mit Geldbuße kann belegt werden, wer der Verpflichtung zur Anmeldung von Tatsachen 
zuwiderhandelt (vgl. Art. 14-16 Kommunalabgabengesetz). 
 
 
 
Abmeldung: 
Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen, so ist dies innerhalb eines 
Monats schriftlich anzuzeigen.  
Wird ein Hund veräußert, so ist Name und Anschrift des Erwerbers anzugeben. 
 
Hundesteuermarke: 
Für jeden Hund, dessen Haltung angezeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die 
Eigentum der Gemeinde bleibt, ausgegeben. 
 
Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des umfriedeten Grundbesitzes 
laufenden Hunde, mit einer gültigen und sichtbar befestigten Hundesteuermarke zu 
versehen. 
 
Endet eine Hundehaltung, so ist die Marke mit der Anzeige über die Beendigung der 
Hundehaltung innerhalb eines Monats zurückzugeben. 
 
Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmarke gegen eine 
Gebühr von 5,00 Euro ausgehändigt.  
 
 
 
 
 
 
 



________________________________ ______________________________ 
 Buchungszeichen 
_________________________________  
 ______________________________ 
_________________________________ Adressnummer 
(Absender wie auf Bescheid)  
 
 

An die  Gläubiger-Identifikationsnummer: 
Gemeindeverwaltung Lehrensteinsfeld DE 67 ZZZ 000000 50658 
Ellhofener Straße 2 

74251 Lehrensteinsfeld  Bitte das Original weiterleiten, 
 kein Fax oder Mail! 
 
 

EINZUGSERMÄCHTIGUNG – SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT 
 

 
Ich ermächtige hiermit widerruflich den Gemeindeverwaltungsverband "Raum 
Weinsberg" im Namen der Gemeinde Lehrensteinsfeld  
 

      ab sofort alle offenen Beträge             ab dem ____________ 
 

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Gemeindeverwaltungsverband 
"Raum Weinsberg" im Namen der Gemeinde Lehrensteinsfeld auf meinem Konto 
eingereichten Lastschriften einzulösen. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Dies gilt für folgenden Steuern und Abgaben: 
 

 sämtliche zu entrichtende   Wasser-, Abwasser- und 
    Abgaben      Niederschlagsgebühren 
 

 Kinderbetreuungskosten, wie Krippenbeitrag  Gewerbesteuer 
    Kindergartenbeitrag, Kernzeitenbetreuung,  
           Mittagessenabo oder Ganztages-,  
    Hausaufgabenbetreuung          
   Miete 
 

   Pacht 
 

 Hundesteuer 
 

 Grundsteuer       _____________________ 
 

BIC    ___________________________________ 
                                                                                 Name der Bank 

IBAN  

 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 ___________ _____________________  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  (Datum) (Unterschrift des Kontoinhabers) (Adresse des Kontoinhabers, wenn er vom 
   Bescheidempfänger abweicht) 
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